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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss bewilligt einen Zuschuss im Wege eines vorläufigen 
Bewilligungsbescheides in Höhe von 110.000 Euro je Haushaltsjahr 2023 und 2024 an die 
Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Stadtteilvereine (ARGE). Die Verwaltung wird 
vorbehaltlich der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2023/2024 beauftragt, jährlich 
einen Zuwendungsbescheid an die ARGE Stadtteilvereine zu erlassen. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 Förderung über Bescheid: Transferaufwendungen ARGE 

Stadtteilvereine 
110.000 Euro (2023) 
110.000 Euro (2024) 

  
Einnahmen:  

  
  
Finanzierung:  

 Ansatz in 2023 110.000 Euro 
 Ansatz in 2024 110.000 Euro 
  

Folgekosten:  

  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Die Heidelberger Stadtteilvereine erhalten als Grundstock für ihre ehrenamtliche Arbeit in 
den Stadtteilen, insbesondere im Bereich der Brauchtumsveranstaltungen und 
Kulturpflege, einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 110.000 Euro.  
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Begründung:  

Die Stadtteilvereine erhalten seit dem Jahr 2005 eine finanzielle Förderung. Seit dem Haushaltsjahr 
2019 beläuft sich der jährliche Zuschuss auf 110.000 Euro. Dieser Betrag ist auch für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 angemeldet. 

Der Zuschussbetrag wird durch die ARGE auf die 15 Stadtteilvereine verteilt, wobei die Einwohnerzahl 
und die durchgeführten Brauchtumsveranstaltungen berücksichtigt werden. 

Ziel der Förderung ist es, die ehrenamtlich organisierten Brauchtumsveranstaltungen und 
Stadtteilfeste zu ermöglichen. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

SOZ3 + 
Solidarität und Eigeninitiative, Selbsthilfe und Bürgerschaftliches 
Engagement fördern 

  Z i el/e: 

KU5 + Kulturelles Leben in den Stadtteilen fördern 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine  
 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
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